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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.02.1975

Norm

StGB §146 A2

Rechtssatz

Die bloß subjektive Quali7kation eines bestimmten Verhaltens als Verschulden gegenüber der

Versicherungsgesellschaft ist keine geeignete Irreführungshandlung, wohl aber die Mitteilung falscher Tatsachen über

den wahren Unfallsablauf.
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